
 

 OBST-, GEMÜSEVEREDELUNGS- u. TIEFKÜHLINDUSTRIE 

Erhöhung der  

KV-Löhne um 2,9% 
 

➢ Erhöhung der Lehrlingseinkommen um 3,4 % 
➢ Begünstigungsklausel für die Beibehaltung  

   bei Überzahlung 
 

 

Geltungstermin: 1. Jänner 2026 

Laufzeit: 12 Monate 


